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ZOLLRECHT 

AEO: EU und China erkennen 
den Status wechselseitig an 
Am 16. Mai 2014 haben die Euro-
päische Kommission und die 
Volksrepublik China ein Abkom-
men zur gegenseitigen Anerken-
nung, einer sogenannten „Mutual 
Recognition“, der Programme 
„Authorized Economic Operator 
(AEO)” und „Measures on Classi-
fied Management of Enterprises 
(MCME)” unterzeichnet. Das Ab-
kommen zur gegenseitigen Aner-
kennung zugelassener Wirt-
schaftsbeteiligter ist zum 3. No-
vember 2015 in Kraft getreten.  

Durch die Implementierung der er-
forderlichen IT-Verfahren für den 
gegenseitigen Datenaustausch 
sind nun alle Voraussetzungen, die 
für eine gegenseitige Anerken-
nung nötig sind, erfüllt.  

Die Zertifikatsinhaber können von 
den weiter unten genannten Vor-
teilen profitieren, wenn eine Zu-
stimmung zum gegenseitigen Da-
tenaustausch vorliegt. 

Folgende Angaben werden im 
Rahmen der gegenseitigen Aner-
kennung automatisch alle 24 Stun-
den zwischen den europäischen 
und chinesischen Behörden aus-
getauscht: 

– Name und Adresse des AEO 
– Art des AEO-Zertifikates 
– Datum der Erteilung und der 

letzten Überprüfung des AEO-
Zertifikates   

– Mögliche Einschränkungen  
oder Entziehungen des Zertifi-
kates 

– Identifikationsnummer (z.B. Be-
willigungsnummer, EORI-Nr.) 

– Andere Details, die für die Zoll-
behörden möglicherweise von 
Bedeutung sind. 

Vorteile 
Infolge der gegenseitigen Aner-
kennung genießen Zugelassene 
Wirtschaftsbeteiligte in der Euro-
päischen Union (EU) und China 
seit dem 3. November 2015 ge-
genseitige Vorteile. Inhaber des 
AEO S („Sicherheit“) und AEO F 
(„Zollrechtliche Vereinfachun-
gen/Sicherheit“) Zertifikates kön-
nen von den Vorteilen einer bevor-
zugten Behandlung bei der Zoll-
abfertigung in China und weniger 
sicherheitsbezogener Kontrollen 
Gebrauch machen. 

Inhaber der chinesischen Beschei-
nigung „Advanced Certified Enter-
prise (ACE)“ können von gleichar-
tigen Vorteilen in der EU profitie-
ren.  
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Bislang hat die EU mit den Län-
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USA und zuletzt China Abkommen 
zur gegenseitigen Anerkennung 
geschlossen. Mit weiteren Dritt-
ländern, insbesondere mit Kanada, 
steht die EU in Verhandlungen. 

Fazit 
Durch das Abkommen mit China 
wird der Handel von Zugelassenen 
Wirtschaftsbeteiligten zwischen 
der EU und China erheblich er-
leichtert, wodurch eine effizien-
tere Arbeit möglich ist. Auch auf 
die Zollverwaltungen wirkt sich 
dieses Abkommen positiv aus, da 
diese sich dadurch stärker auf die 
risikobehafteten Geschäfte kon-
zentrieren können.  

Einigung über ein Freihan-
delsabkommen zwischen der 
EU und Vietnam 
Die Europäische Union (EU) und 
Vietnam haben sich im August 
2015 erfolgreich auf ein gemeinsa-
mes Freihandelsabkommen geei-
nigt. Laut der Erklärung zwischen 
beiden Vertragsparteien vom  
2. Dezember 2015 soll der Ratifi-
zierungsprozess so schnell wie 
möglich abgeschlossen werden 
und das Abkommen Anfang 2018 
Anwendung finden. 

Das Freihandelsabkommen ist das 
Ergebnis eines zweieinhalbjähri-
gen Verhandlungsprozesses, an 
dessen Ende man sich bei we-
sentlichen Themen, wie der Ab-
schaffung von über 99 % der Zoll-
abgaben, unter anderem für Textil-
waren, Lebensmittel und Maschi-
nen, verständigte. Die Zollabga-
benbefreiung soll binnen eines  
7-Jahres-Plans vollzogen werden. 
Ziel des Abkommens ist es, im 
Rahmen der Übergangsphase eine 
geordnete Liberalisierung zu reali-
sieren, um Vietnam die Möglich-
keit bieten zu können, die beste-
henden Standards in Zukunft 
entsprechend anzupassen.  

Damit soll, wie es die EU-Handels-
kommissarin Cecilia Malmström 
beschreibt, der „Handel mit einem 

der dynamischsten Wirtschafts-
räume Asiens“ angekurbelt wer-
den. Zahlen bekräftigen diese Aus-
sage, denn die EU war 2014 der 
zweitgrößte Handelspartner für  
Vietnam. Dabei wurden Waren im 
Wert von 28,2 Milliarden Euro zwi-
schen den beiden Wirtschaftsräu-
men transferiert. 

Die Übereinkunft mit Vietnam, das 
erste Freihandelsabkommen der 
EU mit einem Entwicklungsland, 
legt somit den Grundstein für die 
weiteren Verhandlungen. Nach 
Malmström versteht sich das Ab-
kommen daher als ein „neues, bes-
seres und moderneres Modell für 
Freihandelsabkommen zwischen 
der EU und Entwicklungsländern, 
und es setzt gute Standards für die 
Handelsbeziehungen zwischen der 
EU und dem gesamten südostasia-
tischen Wirtschaftsraum.“  

Dies gilt umso mehr, als es dar-
über hinaus erst das zweite Ab-
kommen mit einem ASEAN-Staat, 
nach dem mit Singapur, ist. Man 
erwartet sich in Folge der Ratifizie-
rung einen erleichterten und damit 
wachsenden Marktzugang für Wa-
ren und Dienstleistungen mit be-
achtlichen Möglichkeiten für Un-
ternehmen auf beiden Seiten der 
Wirtschaftszone. 

Empfehlung 
Unternehmen sollten im Zuge ih-
rer Globalisierungsstrategien auch 
politische Entwicklungen, wie die 
Einigung zu einem bevorstehen-
den Freihandelsabkommen mit  
Vietnam, zum Anlass nehmen, 
entstehende Wettbewerbsvorteile 
zu analysieren und dabei präfe-
renzrechtliche Aspekte berück-
sichtigen. 

 

 

Pflichten im Verfahren der 
vorübergehenden Verwen-
dung im Hinblick auf die 
Verwendung eines Fahr-
zeuges 
FG Hamburg, Urteil vom 5. Mai 
2015, 4 K 204/14 

Bei der Verwendung eines Fahr-
zeuges im Verfahren der vorüber-
gehenden Verwendung sind ge-
mäß Art. 555 ff. Zollkodex-Durch-
führungsverordnung (ZK-DVO) be-
sondere Voraussetzungen für die 
vollständige Befreiung von den 
Einfuhrabgaben zu beachten. 
Nachfolgend wird hierzu ein Urteil 
des Finanzgerichtes (FG) Hamburg 
vorgestellt.  

Sachverhalt 
In dem Streitfall ging es darum, 
dass ein Staatsangehöriger aus ei-
nem Drittland (Kläger) seinen im 
Heimatland zugelassenen Pkw per 
Luftfracht in die Bundesrepublik 
Deutschland verbracht und zum ei-
genen Gebrauch in das Zollverfah-
ren der vorübergehenden Verwen-
dung unter vollständiger Befreiung 
von Einfuhrabgaben überführt hat. 
Bei einer späteren Kontrolle wurde 
festgestellt, dass der Pkw von ei-
ner anderen Person, einem deut-
schen Staatsangehörigen, bewegt 
wurde und der Kläger bereits in 
sein Heimatland zurückgereist 
war, woraufhin das Fahrzeug si-
chergestellt wurde. Im Rahmen 
des Einspruchsverfahrens gegen 
die Sicherstellung erklärte der Klä-
ger, dass der Fahrer sich in einem 
Angestelltenverhältnis zu ihm be-
finde und er ihm eine Handlungs-
vollmacht erteilt habe. Zudem 
wurde ein Arbeitsvertrag einge-
reicht. Der Fahrer erhielt vom Klä-
ger den Auftrag, den Pkw in eine 
Werkstatt zu fahren, wo Reparatu-
ren an diesem durchgeführt wer-
den sollten.  

Das Hauptzollamt erhob mit Ein-
fuhrabgabenbescheid vom 16. Ju-
ni 2014 Einfuhrabgaben in Höhe 
von insgesamt 22.402,50 Euro. 
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Das Hauptzollamt lehnte den ein-
gelegten Einspruch ab, woraufhin 
der Kläger Klage erhob. 

Entscheidungsgründe 
Das FG wies die Klage als unbe-
gründet zurück und führte im We-
sentlichen aus: 

Zu den Verpflichtungen der vorü-
bergehenden Verwendung gehört 
gemäß Art. 558 Abs. 1 Buchstabe 
b) ZK-DVO die Vorgabe, dass ein 
in diesem Zollverfahren befindli-
ches Fahrzeug nur von Personen 
mit Ansässigkeit außerhalb des 
Zollgebietes der Gemeinschaft 
verwendet werden darf, was hier 
nicht der Fall gewesen sei. Gemäß 
Art. 859 Nr. 4 ZK-DVO kann die 
Verwendung einer Ware, die in 
das Verfahren der vorübergehen-
den Verwendung eingeführt 
wurde, unter anderen als den in 
der Bewilligung vorgesehenen Vo-
raussetzungen verwendet wer-
den, sofern diese Verwendung be-
antragt und bewilligt worden 
wäre. Dazu müsse aber eine Aus-
nahme aus den Art. 558, 559 bis 
561 ZK-DVO greifen. Dies sei in 
diesem Fall ebenfalls nicht gege-
ben.  

Auch die Anwendung von Art. 559 
Buchstabe c) ZK-DVO, wonach im 
Zollgebiet der Gemeinschaft an-
sässige Personen die vollständige 
Befreiung von Einfuhrabgaben in 
Anspruch nehmen können, sofern 
Beförderungsmittel im Zusam-
menhang mit einer Notsituation 
verwendet werden und diese fünf 
Tage nicht überschreitet, würde 
nicht greifen. In vorliegendem Fall 
läge keine Notsituation vor. Nach 
Ansicht des FG sei dies unter an-
derem dann gegeben, wenn das 
Fahrzeug genutzt werde, um ei-
nen Menschen ärztlicher Versor-
gung zuzuführen.  

Eine gelegentliche Nutzung nach 
Weisungen des Zulassungsinha-
bers gemäß Art. 560 ZK-DVO 
komme hier ebenfalls nicht in Be-

tracht, da sich der Zulassungsinha-
ber zum Zeitpunkt der Verwen-
dung nicht, wie gesetzlich vorge-
schrieben, im Zollgebiet der Ge-
meinschaft befand.  

Im Streitfall handle es sich auch 
nicht um eine nach Art. 561 Abs. 2 
ZK-DVO vollständige Befreiung 
von Einfuhrabgaben, wonach Be-
förderungsmittel, die einer außer-
halb des Zollgebietes der Gemein-
schaft ansässigen Person 
gehören, von einer bei dieser Per-
son angestellten natürlichen, im 
Zollgebiet der Gemeinschaft an-
sässigen Person zum eigenen Ge-
brauch gemäß Art. 555 Abs. 1 
Buchstabe b) ZK-DVO verwendet 
werden dürfen. Der eigene Ge-
brauch sei nur gestattet, sofern 
dieser im Anstellungsvertrag vor-
gesehen ist. Nach Ansicht des FG 
liege kein Anstellungsvertrag zwi-
schen dem Kläger und dem Fahrer 
des Fahrzeuges vor. Die vom Klä-
ger vorgelegte Handlungsvoll-
macht und der vorgelegte Arbeits-
vertrag wären nicht geeignet, um 
den Nachweis eines Anstellungs-
vertrages zu belegen. Kennzeich-
nend für einen Anstellungsvertrag 
ist gemäß einem Urteil des Euro-
päischen Gerichtshofes aus dem 
Jahr 2010, dass eine Person wäh-
rend einer bestimmten Zeit für 
eine andere nach deren Weisung 
Leistungen erbringt, für die sie als 
Gegenleistung eine Vergütung er-
hält. Der vom Kläger vorgelegte 
Arbeitsvertrag enthält jedoch 
keine konkrete Verpflichtung des 
Fahrers, eine bestimmte Leistung 
gegen Entgelt zu erbringen. Zu-
dem sind im Vertrag keine Arbeits-
zeiten und keine regelmäßige Zah-
lung eines Entgelts vereinbart. 
Eine Zahlung soll in diesem Fall 
erst nach der Durchführung einer 
Arbeit erfolgen. Das FG sieht all 
dies als untypisch für einen Ar-
beitsvertrag an und geht davon 
aus, dass es sich hier um eine Art 
Rahmenvertrag handelt.  

Das Urteil ist rechtskräftig und die 
Revision ist nicht zugelassen.  

Empfehlung 
Die ordnungsgemäße Durchfüh-
rung des Zollverfahrens der vorü-
bergehenden Verwendung setzt 
einen strengen Maßstab an. Für 
den im Drittland zugelassenen 
Pkw, der von einem außerhalb der 
EU Ansässigen einem Mitarbeiter 
zur Nutzung überlassen wird, sind 
folglich die Anforderungen 
strengstens zu beachten, um das 
Risiko der Erhebung von Einfuhr-
abgaben und möglicher bußgeld-
bzw. strafrechtlicher Folgen zu 
vermeiden. Betroffene Personen 
sollten folglich genauestens instru-
iert und über die zollrechtlichen 
Regelungen informiert sein. 

Einreihung von Nahrungs-
ergänzungsmitteln in die 
Tarifposition 2106 „Lebens-
mittelzubereitung“ oder 3003 
„Arzneiwaren“ 
EuGH, Urteil vom 17. September 
2015, Az. C344/14 zur Auslegung 
der Kombinierten Nomenklatur in 
Anhang I der Verordnung (EWG) 
Nr. 2658/87 des Rates vom 23. Ju-
li 1987 über die zolltarifliche und 
statistische Nomenklatur sowie 
den Gemeinsamen Zolltarif (ABl. L 
256, S. 1) in der Fassung der Ver-
ordnung (EG) Nr. 1214/2007 der 
Kommission vom 20. September 
2007 (ABl. L 286, S. 1) 

Der Europäische Gerichtshof ent-
schied am 17. November 2015 
über die Fragestellung, unter wel-
cher Tarifposition bestimmte Nah-
rungsergänzungsmittel einzurei-
hen sind. Entsprechend den be-
stehenden Vorschriften zur Ausle-
gung des Zolltarifrechts könnte die 
Position 2106 für Lebensmittelzu-
bereitung oder auch die Position 
3003 für Arzneimittel in Betracht 
kommen.  

Dabei stand im vorliegenden Vor-
abentscheidungsverfahren zur Dis-
kussion, ob Aminosäuremischun-
gen, welche für die Herstellung von 
Nahrungsmitteln für Babys und 
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Kleinkinder mit einer Kuhmilchun-
verträglichkeit genutzt werden, als 
Arzneimittel mit einer entsprechen-
den therapeutischen bzw. prophy-
laktischen Nutzung oder als Pro-
dukte für den menschlichen 
Verzehr eingereiht werden sollten. 

Der Europäische Gerichtshof ent-
schied, dass für das vorliegende 
Produkt keine genau definierte 
therapeutische oder prophylakti-
sche Eigenschaft nachgewiesen 
werden kann. Der Gerichtshof 
kam unter anderem zu dieser Auf-
fassung, da für eine Einreihung in 
die Position 3003 als Arzneimittel 
eine Wirkung auf bestimmte Funk-
tionen des menschlichen Organis-
mus identifiziert werden müsste. 
Diese Wirkung würde erzielt wer-
den, wenn das Produkt zur Verhü-
tung oder Behandlung einer Krank-
heit oder eines Leidens Anwen-
dung finden kann. Nach Auffas-
sung des Gerichts können unter 
anderem die folgenden Kriterien 
zur Bestimmung einer therapeuti-
schen oder prophylaktischen Wir-
kung herangezogen werden: 

– Die Eignung des Produkts zur 
Behandlung von Allergien 

– Zuführung im Rahmen einer 
überwachten medizinischen 
Behandlung  

– Bestimmbarkeit einer entspre-
chenden Verwendung, welche 
einen über die tägliche Ernäh-
rung hinausgehenden Zweck 
aufgrund der Nährstoffzuberei-
tung erfüllen kann. 

Die genannten Merkmale seien 
durch das verfahrensgegenständli-
che Produkt nicht erfüllt, sodass 
keine eigene therapeutische oder 
prophylaktische Wirkung oder zu-
mindest eine medizinische Nut-
zung festgestellt werden konnte. 
Eine Einreihung in die Tarifposition 
3003 als Arzneimittel sei somit 
ausgeschlossen. 

Im Ergebnis ist nach Ansicht des 
Europäischen Gerichtshofs das 

verfahrensgegenständliche Nah-
rungsergänzungsmittel dement-
sprechend als Lebensmittelzube-
reitung in die Position 2106 einzu-
reihen. 

Die vorliegende Urteilsentschei-
dung kann für Unternehmen der 
Lebensmittel sowie der Pharma-
branche als Leitfaden dienen, un-
ter welchen Umständen eine 
Ware im zolltarifrechtlichen Sinne 
als Arzneimittel anzusehen ist. Un-
abhängig von dieser Urteilsbegrün-
dung empfiehlt sich bei Zweifels-
fällen der zolltarifrechtlichen Ein-
reihung die Einholung einer ver-
bindlichen Zolltarifauskunft. 

Bitte beachten Sie, dass der Zoll-
kodex der Union, anwendbar ab 
dem 1. Mai 2016, vorsieht, dass 
verbindliche Zolltarifauskünfte 
künftig statt sechs nur noch drei 
Jahre Gültigkeit besitzen werden 
und sowohl die Zollverwaltung als 
auch der Inhaber einer verbindli-
chen Zolltarifauskunft an die zeitli-
che Gültigkeit gebunden sind.  
Darüber hinaus ist in Zollanmel-
dungen künftig auf erteilte ver-
bindliche Zolltarifauskünfte Bezug 
zu nehmen. 

Urteil des FG Hamburg über 
die Nichthinzurechnung von 
Projektkosten zum Zollwert 
FG Hamburg, Mündliche Verhand-
lung vom 27. Januar 2015, 4 K 3/14 

Das Finanzgericht (FG) Hamburg 
hat entschieden, dass Projektkos-
ten, die zu einem Zeitpunkt nach 
Annahme der Zollanmeldung der 
betreffenden Ware zur Überfüh-
rung in den freien Verkehr gezahlt 
wurden, bei der Zollwertbemes-
sung nicht berücksichtigt werden 
und eine Nacherhebung von Ein-
fuhrabgaben im Rahmen einer  
Betriebsprüfung in diesem Zusam-
menhang durch die Bundeszollver-
waltung rechtswidrig ist. 

In dem zugrundeliegenden Streit-
fall hatte die Klägerin eine außer-
halb der Europäischen Union  
ansässige Firma mit der Entwick-
lung, Herstellung und Lieferung 
von Holzdekorelementen für Pkw 
beauftragt. Nachdem die Klägerin 
mehrere Monate beliefert worden 
war, entschied sie, ein inländi-
sches Unternehmen mit der Pro-
duktion der benötigten Waren zu 
beauftragen. Daraufhin stellte der 
Lieferant die Serienlieferungen 
ein. Aufgrund von Lieferschwierig-
keiten wechselte die Klägerin je-
doch wieder zum ursprünglichen 
Lieferanten im Drittland. Voraus-
setzung für die Wiederaufnahme 
der Produktion seitens des Liefe-
ranten war eine Zahlung für soge-
nannte Projektkosten.  

Im Rahmen einer Zollprüfung bei 
der Klägerin befand die Zollverwal-
tung, dass die Zahlung für Projekt-
kosten mit der Fertigung bzw. der 
Einrichtung in Verbindung gestan-
den habe. Die Kosten seien dem 
Lieferanten nicht durch den Pro-
duktionsabbruch, sondern vor oder 
bei Beginn der Serienproduktion 
entstanden, daher handle es sich 
um Entwicklungskosten, welche 
zollwertrechtlich als Teil des zu 
zahlenden Preises zu werten 
seien. Dementsprechend wurden 
Einfuhrabgaben nacherhoben. 

Die Klägerin argumentierte, dass 
die genannten Projektkosten bei 
der Zollwertermittlung nicht zu be-
rücksichtigen seien, da für diese 
zum Zeitpunkt der Annahme der 
betreffenden Zollanmeldungen 
kein vertraglicher Anspruch sei-
tens des Lieferanten bestand. Der 
Zollwert bestimme sich anhand 
von vertraglichen Bedingungen, 
die zum Zeitpunkt der Zollanmel-
dung dem Grunde nach festste-
hen müssten. Eine entsprechende 
Zahlungsvereinbarung sei erst 
nach der Einfuhr der Waren getrof-
fen worden.  
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Das FG gab der Klägerin Recht 
und entschied, dass die Voraus-
setzungen für eine Nacherhebung 
von Einfuhrabgaben nicht vorlagen 
und die erfolgte Nacherhebung so-
mit rechtswidrig sei. Bei der Zoll-
wertbemessung sei gemäß Art. 
214 Abs. 1 Zollkodex auf den Zeit-
punkt der Annahme der Zollanmel-
dung abzustellen. Im vorliegenden 
Fall erfolgte die Zahlung der  
Projektkosten zeitlich nach den 
Lieferungen und nach der Ver-
tragsbeendigung, sodass der strit-
tige Betrag im Zeitpunkt der An-
nahme der Zollanmeldung nicht 
geschuldet war. Für das Gericht 
ist eine vor der Annahme der Zoll-
anmeldung begründete Zahlungs-
pflicht der Klägerin nicht ersicht-
lich. Demnach ist die Zahlung der 
Projektkosten bei der Zollwertbe-
messung nicht zu berücksichtigen. 

Start der Generalzolldirek-
tion zum 1. Januar 2016  
Die deutsche Zollverwaltung hat 
sich mit der Einführung einer Ge-
neralzolldirektion (GZD) neu aufge-
stellt.  

Seit dem 1. Januar 2016 über-
nimmt die GZD mit ca. 7.000 Mit-
arbeitern unter der Leitung von 
Präsident Uwe Schröder die ope-
rativen Aufgaben, die bisher auf 
das Bundesministerium der Finan-
zen (BMF-Zollabteilung), die Bun-
desfinanzdirektionen (BFDen), das 
Zollkriminalamt (ZKA) und das Bil-
dungs- und Wissenschaftszentrum 
(BWZ) verteilt waren. Die BMF-
Zollabteilung und BFDen werden 
im Gegenzug aufgelöst.  

Die GZD mit Hauptsitz in Bonn 
steuert künftig mit ihren neun 
Fachdirektionen direkt die Haupt-
zollämter und Zollfahndungsämter. 
Mit der Einführung der GZD soll 
ein besserer Service für die Bürger 
und die Wirtschaft erzielt werden. 
Dies soll durch schlankere und fle-
xiblere Strukturen erreicht werden 
und somit ein effizienteres und 
schnelleres Handeln möglich sein. 

Die 43 Hauptzollämter, acht Zoll-
fahndungsämter und die nachgela-
gerten Zollämter bleiben erhalten. 
Insofern ergeben sich durch die 
Neustrukturierung für die Beteilig-
ten keine Änderungen auf der 
Ortsebene.  

Die Neuorganisation beruht auf ei-
ner Entscheidung des Bundesfi-
nanzministers vom Oktober 2014 
und dem Gesetz zur Neuorganisa-
tion der Zollverwaltung vom 3. De-
zember 2015.  

Auswirkungen des neuen  
EU-Markenrechts auf 
Warentransit 
Gastbeitrag von RA Jan-Dierk 
Schaal, KPMG Rechtsanwaltsge-
sellschaft mbH 

Am 23. März 2016 tritt die Ände-
rung zum europäischen Marken-
recht in Kraft. Hierdurch werden 
auch die Rechte der Markeninha-
ber im Kampf gegen Produktpira-
terie gestärkt. 

Nach neuem Recht stellt jede Ein-
fuhr markenverletzender Waren in 
die Europäische Union eine Mar-
kenverletzung dar. Dies gilt auch 
dann, wenn die Waren lediglich 
zum Zwecke des Warentransits in 
die Europäische Union verbracht 
werden. 

Nach alter Rechtslage hingegen 
stellte die direkte Durchfuhr von 
rechtsverletzender Drittlandsware 
durch die Europäische Union ohne 
Überführung in den zollrechtlich 
freien Verkehr keine Marken-
rechtsverletzung dar. 

Diese Neuerungen ermöglichen 
Markeninhabern bereits frühzeitig 
durch entsprechende Grenzbe-
schlagnahmeanträge der Einfuhr 
von Plagiatsware zu begegnen, 
auch wenn diese Ware nicht für 
die Europäische Union bestimmt 
ist. Dies gilt allerdings nur dann, 
wenn das Inverkehrbringen der 

Ware im endgültigen Bestim-
mungsland ebenfalls eine Marken-
verletzung darstellen würde.  

STROM- UND ENERGIE-
STEUERRECHT 

Spitzenausgleich zur Strom- 
und Energiesteuer: Zielwerte 
2016 erreicht 
Feststellung des Bundeskabinetts 
vom 6. Januar 2016 

Für die Gewährung der Entlastun-
gen von der Strom- bzw. Energie-
steuer gemäß § 10 Stromsteuer-
gesetz (StromStG) und § 55 Ener-
giesteuergesetz (EnergieStG), 
dem sogenannten Spitzenaus-
gleich, ist nach Beendigung der 
sogenannten Einführungsphase in 
den Jahren 2013 und 2014 neben 
dem Nachweis des Betriebs eines 
Energiemanagement-, Umweltma-
nagement- oder alternativen Sys-
tems ab dem Jahr 2015 und damit 
auch für das Jahr 2016 weitere 
Voraussetzung, dass vorgesehene 
Zielwerte für die Reduzierung der 
Energieintensität in den jeweiligen 
Bezugsjahren erreicht werden. 
Dies bedeutet, dass die strom- 
bzw. energiesteuerlich begünstig-
ten Wirtschaftszweige bundes-
weit gemeinsam die Energieinten-
sität um gesetzlich definierte Ziel-
werte verringern müssen. Die 
Feststellung der Bundesregierung 
erfolgt auf Grundlage eines Berich-
tes, den ein unabhängiges wissen-
schaftliches Institut im Rahmen ei-
nes Monitorings zu erstellen hat 
und ist im Bundesgesetzblatt be-
kannt zu machen. 

Maßgeblich für das Antragsjahr 
2016 ist das Bezugsjahr 2014. Es 
gilt ein Zielwert von 2,6 %, das 
heißt die Energieintensität im Jahr 
2014 muss sich um mindestens 
2,6 % gegenüber der jahresdurch-
schnittlichen Energieintensität der 
Jahre 2007 bis 2012 (sogenannter 
Basiszeitraum) verringert haben. 
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Das Bundeskabinett hat nunmehr 
am 6. Januar 2016 auf Grundlage 
eines Gutachtens des Rheinisch-
Westfälischen Instituts für Wirt-
schaftsforschung (RWI) festge-
stellt, dass die Unternehmen des 
Produzierenden Gewerbes in 
Deutschland den Zielwert für eine 
Reduzierung der Energieintensität 
zu mehr als 100 % erreicht haben. 
Das RWI kommt in seinem Bericht 
zu dem Ergebnis, dass die tatsäch-
liche Reduktion sogar 8,9 % ge-
genüber dem Basiswert betrug. 
Eine entsprechende Bekanntgabe 
der Feststellung der Bundesregie-
rung im Bundesgesetzblatt lag bis 
Redaktionsschluss noch nicht vor, 
ist jedoch in Kürze zu erwarten. 

Relevant sind die Feststellung und 
die sich voraussichtlich kurzfristig 
anschließende Bekanntgabe im 
Bundesgesetzblatt jedoch schon 
jetzt für Unternehmen, die unter-
jährig (zum Beispiel monatlich) 
Entlastungen von der Strom- oder 
Energiesteuer für das Jahr 2016 
beantragen oder sich diese Entlas-
tungen auf eventuell als Versorger 
zu leistende Vorauszahlungen von 
der Strom- oder Energiesteuer an-
rechnen lassen wollen, da die 
Feststellung der Erreichung der 
Zielwerte und die sich daran an-
schließende Bekanntgabe der 
Feststellung materielle Vorausset-
zung der Festsetzung und damit 
der Auszahlung von Steuerentlas-
tungsansprüchen ist. 

Stromsteuerrechtlicher 
Begriff der Entnahme bedarf 
keiner weiteren Klärung 
Zurückweisung einer Nichtzulas-
sungsbeschwerde durch Be-
schluss des Bundesfinanzhofs 
vom 2. September 2015, VII B 
18/15 

Die Klägerin war in den streitge-
genständlichen Jahren Inhaberin 
einer Versorgererlaubnis nach § 4 
Stromsteuergesetz (StromStG). 
Sie unterhielt in einem Industrie-
park neben dem Betrieb eigener 

Produktionsanlagen die Infrastruk-
tur unter anderem in Form einer 
Stromversorgungsanlage, die von 
anderen Unternehmen aufgrund 
vertraglicher Vereinbarungen mit 
genutzt werden durften, und  

versorgte im Industriepark ansäs-
sige Unternehmen unter anderem 
mit Strom. Die Verbrauchstellen 
der Klägerin sowie der im Indust-
riepark weiter ansässigen Unter-
nehmen wurden über das Vertei-
lungsnetz der Klägerin mit Strom 
versorgt und der jeweilige Strom-
verbrauch auf die Mitnutzer nach 
Verbrauch aufgeteilt. Sofern ein 
Mitnutzer ebenfalls Versorger war, 
wurde mangels Steuerschuldner-
schaft keine Stromsteuer für die 
Lieferung der entsprechenden 
Strommengen abgeführt. 

Das Hauptzollamt setzte gegen 
die Klägerin mit der Begründung, 
dass die zu versteuernden Strom-
mengen in der durch die Klägerin 
bewirtschafteten Anlage der Infra-
struktur entnommen und damit ih-
ren betrieblichen Zwecken zuzu-
rechnen seien, auch für die Strom-
mengen Stromsteuer fest, die 
nachweisbar an andere Versorger 
geliefert wurden.  

Das Finanzgericht (FG) Hamburg 
urteilte im anschließenden Klage-
verfahren, dass die Stromsteuer 
durch Entnahme des Stroms zum 
Selbstverbrauch der Klägerin in ih-
rer Eigenschaft als Versorgerin 
i.S.d. § 2 Nr. 1 StromStG entstan-
den sei. Die Stromsteuer sei eine 
Realaktsteuer, deren Entstehungs-
tatbestände an tatsächliche Vor-
gänge knüpften. Der Selbstver-
brauch könne definiert werden als 
die Entnahme von Strom zu be-
trieblichen Zwecken des Versor-
gers. Danach sei durch die Ver-
wendung des Stroms in der von 
der Klägerin und anderen Unter-
nehmen des Industrieparks ge-
nutzten Versorgungsanlage der 
Strom durch die Klägerin als Ei-
gentümerin der Anlage bzw. Inha-
berin der Grunddienstbarkeiten zu 

ihren betrieblichen Zwecken ent-
nommen worden. Daran ändere 
auch eine wechselseitige Mitbe-
nutzungsbefugnis der übrigen Un-
ternehmen des Industrieparks 
nichts. Mit der Entnahme des 
Stroms zum Betrieb der Ver- 
sorgungsanlage sei die Strom-
steuer entstanden. Eine nachfol-
gende Weiterleistung bzw. Leis-
tung des bereits entnommenen 
Stroms könne denklogisch nicht 
mehr stattfinden.  

Die darauf von der Klägerin einge-
reichte Nichtzulassungsbeschwer-
de wegen grundsätzlicher Bedeu-
tung insbesondere hinsichtlich der 
Frage, was unter einer Stroment-
nahme zu verstehen sei, wurde 
vom Bundesfinanzhof (BFH) mit 
Beschluss vom 2. September 
2015 mangels grundsätzlicher Be-
deutung der aufgeworfenen Fra-
gen abgewiesen. Als Begründung 
führt der BFH aus, dass gemäß 
§ 5 Abs. 1 StromStG die Steuer 
dadurch entsteht, dass vom im 
Steuergebiet ansässigen Versor-
ger geleisteter Strom durch Letzt-
verbraucher im Steuergebiet dem 
Versorgungsnetz entnommen 
wird, oder dadurch, dass der Ver-
sorger dem Versorgungsnetz 
Strom zum Selbstverbrauch ent-
nimmt. Eine nähere Definition des 
Begriffs der Entnahme enthalte 
das Gesetz nicht. Das FG habe 
aber zu Recht ausgeführt, dass die 
Stromsteuer als Realaktsteuer 
durch einen tatsächlichen Vorgang 
ohne Berücksichtigung vertragli-
cher, wirtschaftlicher oder sachen-
rechtlicher Umstände entstehe. In-
sofern sei der Begriff der Entnah-
me so auszulegen, wie es das FG 
getan habe. 

Der BFH führt weiter aus, dass die 
Frage des Realaktes zu trennen 
sei von der Frage der persönlichen 
Zuordnung der Entnahme. Diese 
hänge von den Umständen des 
Einzelfalls ab und lasse sich nur so 
beantworten, wie es das FG getan 
habe. Nur die Klägerin habe als Ei-
gentümerin bzw. Inhaberin der 
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entsprechenden Grunddienstbar-
keiten die Anlagen betrieben und 
den zum Betrieb dieser Anlagen 
erforderlichen Strom entnommen.  

Zudem könne die BFH-Rechtspre-
chung zu den §§ 9b und 10 
StromStG nicht ohne weiteres auf 
den Fall des Selbstverbrauchs 
durch Versorger übertragen wer-
den. Denkbar sei, dass innerhalb 
eines Betriebsgeländes verschie-
dene Unternehmen tätig werden, 
die jeweils für ihre eigenen be-
trieblichen Zwecke Strom verwen-
den. In dieser Konstellation kön-
nen sich dann in Bezug auf den für 
das Gelände von einem Versorger 
zur Verfügung gestellten Strom 
Zuordnungsfragen ergeben. So-
fern jedoch ein einzelner Versor-
ger Strom zum Selbstverbrauch, 
das heißt für eigene betriebliche 
Zwecke, dem Leistungsnetz ent-
nehme, könne sich ein solches Zu-
ordnungsproblem nicht stellen.  

Der Beschluss verdeutlicht, wie 
wichtig im Einzelfall die Prüfung 
ist, wer in komplexen Situationen 
als „Versorger“, „Selbstverbrau-
cher“ bzw. „Verwender“ des 
Stroms zu betrachten ist. Eine ent-
sprechend detaillierte Analyse 
sollte im Vorfeld dringend vorge-
nommen werden, um unliebsame 
Überraschungen zu vermeiden. 

Inkrafttreten der Teil-Dienst-
vorschriften zu § 51 Abs. 1 
Nr. 1 EnergieStG und § 9a 
StromStG 
Mit Erlass vom 9. Oktober 2015  
III B 6  V 8245/07/10007 :013 DOK 
2015/ 0725864 hat die Bundesfi-
nanzverwaltung das Inkrafttreten 
der Teil-Dienstvorschrift zu § 51 
Abs. 1 Nr. 1 EnergieStG bekannt 
gegeben. Die aktuelle Fassung ist 
unter der Kennung V 82 4510 in 
den Verwaltungsvorschriften der 
Bundesfinanzverwaltung zu fin-
den. Auch zum Stromsteuergesetz 
wurde am 9. Oktober 2015 eine 
neue Teil-Dienstvorschrift zur Ent-
lastungsregelung nach § 9a 

StromStG erlassen (III B 6  V 
4260/07/10001:001 DOK 
2015/0725864; Kennung V 42 601 
der EVSF).  

In diesen Dienstvorschriften wur-
den erstmals alle aktuell gültigen 
Regelungen für die Anwendung 
des § 51 Abs. 1 Nr. 1 EnergieStG 
bzw. § 9a StromStG zusammen-
gefasst. Dabei sind auch gerichtli-
che Entscheidungen zu diesen 
Rechtsnormen berücksichtigt. 

Mit Inkrafttreten dieser Dienstvor-
schriften werden alle bisherigen 
Erlasse und Verfügungen zu die-
sem Thema aufgehoben.  

Der § 51 Abs.1 Nr. 1 EnergieStG  
regelt die Gewährung einer Steu-
erentlastung auf bereits versteuerte 
Energieerzeugnisse, die von einem 
Unternehmen des Produzierenden 
Gewerbes in bestimmten Verfahren 
verwendet wurden. § 9a StromStG 
normiert in ähnlicher Weise eine 
Stromsteuerentlastung für in be-
stimmten Prozessen verwendeten 
Strom. Unter die begünstigten Ver-
fahren fallen unter anderem die 
Herstellung von Glas und Glaswa-
ren, keramischen Erzeugnissen,  
Zement, die Metallerzeugung und -
bearbeitung, chemische Redukti-
onsverfahren, sowie – nur für die 
Stromsteuer – die Elektrolyse.  

Die Teil-Dienstvorschriften enthal-
ten Ausführungen zu den Voraus-
setzungen der Steuerbegünsti-
gung und zur konkreten prak-
tischen Umsetzung der Regelung. 
Die Erläuterung erfolgt teilweise 
mit Beispielen. Beide Teil-Dienst-
vorschriften enthalten auch um-
fangreiche Anlagen. 

Vorweggestellt ist jeweils eine 
Einführung mit grundsätzlichen 
Aussagen unter anderem 

– zur restriktiven Auslegung die-
ser Entlastungsregelungen 

– zum Vorgehen bei mehreren 
möglichen Entlastungstatbe-
ständen 

– zum Inhalt der Betriebserklä-
rung 

– zum Umfang des buchmäßigen 
Nachweises  

– zur Art der Ermittlung der ent-
lastungsfähigen Mengen 

– zum Entlastungsberechtigten. 

Im Anschluss werden jeweils die 
unterschiedlichen Entlastungstat-
bestände näher erläutert.  

Hinzuweisen ist auf folgende Klar-
stellungen bzw. Neubewertungen:   

Mengenermittlung 
Zur Ermittlung der entlastungsfähi-
gen Menge an Energieerzeugnis-
sen bzw. Strom ist es ab dem fol-
genden Entlastungsjahr notwen-
dig, die eingesetzten Energieer-
zeugnisse mithilfe von geeigneten 
Messgeräten wie Zählern, Waa-
gen etc. zu messen. Im Einzelfall 
kann die Verbrauchsmenge auch 
geschätzt werden, falls der Einbau 
von Messgeräten aus technischen 
Gründen nicht möglich ist oder der 
Anfand für einen solchen Einbau 
unvertretbar wäre.  

Erläuterungen zur Beurteilung, 
welche (Teil-) Prozesse 
begünstigt sind 
Für die Gewährung einer Steu-
erentlastung nach § 51 Abs. 1 
Nr. 1 EnergieStG sowie § 9a Abs. 
1 StromStG kommt es auf die Her-
stellungsprozesse (NACE-Abteilun-
gen 26 und 27 sowie NACE-Klasse 
28.40) und Tätigkeiten (NACE-
Klasse 28.51) im Unternehmen 
des Produzierenden Gewerbes an. 
Die neuen Teil-Dienstvorschriften 
zur oben genannten gesetzlichen 
Regelung teilen diese in drei Fall-
gruppen: vollumfänglich nament-
lich in der NACE genannte Herstel-
lungsprozesse, namentlich nicht 
vollumfänglich, aber abschnitts-
weise in der NACE genannte Her-
stellungsprozesse und namentlich 
in der NACE erfasste Tätigkeiten. 
Für diese Fallgruppen besteht die 
Möglichkeit der Steuerentlastung.  
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Erläuterungen hinsichtlich des 
Beginns und des Endes des 
begünstigten Prozesses 
Die Abgrenzung von Beginn und 
Ende des Herstellungsprozesses 
wird anhand folgender Grundsätze 
festgelegt: Ein Herstellungspro-
zess beginnt mit der Aufbereitung 
bzw. Vorbereitung von Ausgangs-
materialien (zum Beispiel Minera-
lien, Steine, Erden), vorausgesetzt, 
diese Vorgänge finden im Unter-
nehmen des Antragstellers statt – 
allerdings liegt keine begünsti-
gungsfähige Vorbereitungshand-
lung vor, wenn der jeweilige Pro-
zess namentlich in der NACE 
erfasst ist. Der Herstellungspro-
zess endet, sobald Handlungen 
durchgeführt werden, die nicht 
mehr dem begünstigten Prozess 
bzw. der begünstigten Tätigkeit 
zuzurechnen sind.  

Anfahr-, Abfahr-, Leerlaufphase, 
technisch notwendige Neben-
verfahren, Probebetrieb 
Weiterhin nennen die Teil-Dienst-
vorschriften zu § 51 Abs. 1 Nr. 1 
EnergieStG bzw. § 9a StromStG 
als entlastungsfähige Erzeugnisse 
solche, die während der Anfahr-
phase, Abfahrphase und technisch 
nicht vermeidbarer Leerlaufphasen 
von Anlagen verwendet werden, 
sofern dies im Rahmen der be-
günstigen Prozesse oder Tätigkei-
ten geschieht. Auch die Verwen-
dung in technisch notwenigen 
Nebenverfahren ist begünstigt.  

Nicht erstattungsfähig sind hinge-
gen Energieerzeugnisse bzw. 
Strom, eingesetzt zur Herstellung 
von Produktionshilfsmitteln für 
den Herstellungsprozess, im Pro-
bebetrieb, in begünstigten Prozes-
sen oder begünstigten Tätigkeiten 
begleitenden Prozessen sowie für 
das Beheizen von Räumlichkeiten 
im Unternehmen.  

Empfehlung 
Unternehmen des Produzierenden 
Gewerbes, welche Steuerentlas-
tungen nach § 51 Abs. 1 Nr. 1 
EnergieStG bzw. § 9a StromStG in 

Anspruch nehmen, sollten sich mit 
den nun vorliegenden Teil-Dienst-
vorschriften zu diesen Regelungen 
vertraut machen und kritisch prü-
fen, ob sich gegebenenfalls der 
Umfang der Entlastung dadurch 
ändern kann oder ob zukünftig 
weitere Nachweise über das Vor-
liegen der Voraussetzungen not-
wendig sind.  

Im Falle der genannten Teil-
Dienstvorschriften zu Energie- und 
Stromsteuerrecht wird in der Pra-
xis vor allem die Messung der Ver-
brauchsmengen mittels geeigne-
ter Instrumente von Bedeutung 
sein. 

Anwendung Ausschluss 
Stromsteuerbefreiung für 
EEG-Anlagen gemäß Erlass 
vom 10. Dezember 2015 
Mit Erlass vom 23. März 2015  
hat das Bundesministerium der  
Finanzen (BMF) Hinweise zum An-
wendungszeitraum bezüglich des 
Ausschlusses der Stromsteuerbe-
freiung auf Grundlage des § 12b  
Abs. 4 Stromsteuerverordnung 
(StromStV) gegeben (wir berichte-
ten in der Juli-Ausgabe unseres 
Newsletters):  

Danach entfällt eine Stromsteuer-
befreiung des in EEG-Anlagen er-
zeugten Stroms gemäß § 9 Abs. 1 
Nr. 3 Stromsteuergesetz 
(StromStG), für den entweder eine 
Einspeisevergütung gemäß § 16 
EEG 2012 bzw. § 19 EEG 2014 in 
Anspruch genommen wird oder 
bei dem im Falle der geförderten 
Direktvermarkung mit Marktprä-
mie gemäß § 33a ff EEG 2012 
bzw. § 34 ff EEG 2014 andere Per-
sonen als der Letztverbraucher an 
den Leistungsbeziehungen teilha-
ben. In diesen Fällen ist im Regel-
fall ein Rückerwerb der nämlichen 
Strommengen aufgrund des Wäl-
zungsmechanismus des EEG un-
möglich bzw. ein Direktvermark-
tungsunternehmen an den 
Leistungsbeziehungen beteiligt, 

sodass eine Steuerfreiheit ausge-
schlossen wird. 

Mit Erlass vom 25. März 2015 
wurde festgelegt, dass eine zent-
rale Steuerung und damit eine An-
lage gemäß § 12b Abs. 2 
StromStV i.V.m. § 9 Abs. 1 Nr. 3 
StromStG auch für solche EEG-An-
lagen vorliegt, die nach § 35 und 
36 EEG 2014 fernsteuerbar sind, 
um Anspruch auf die in § 34 EEG 
2014 geregelte Marktprämie zu er-
halten.  

Aus Gründen des Vertrauens-
schutzes und aufgrund uneinheitli-
cher Verwaltungspraxis sind die 
Regelungen gemäß Erlass des 
BMF vom 10. Dezember 2015 erst 
ab dem 1. April 2015 anzuwenden. 
Demnach kann Strom, der wegen 
der Auswirkungen des EEG grund-
sätzlich nicht mehr von der Strom-
steuer befreit ist, bis zum 
31. März 2015 steuerfrei belassen 
werden, sofern im Übrigen die Vo-
raussetzungen des § 9 Abs. 1 Nr. 
3 b) StromStG erfüllt sind. Für 
Fälle nach § 9 Abs. 1Nr. 3 a) gel-
ten diese Regelungen entspre-
chend. 

In Fällen bereits erhobener Strom-
steuer sind die Steueranmeldun-
gen oder Steuerbescheide auf  
Antrag des Begünstigten entspre-
chend zu ändern bzw. bestehen-
den Einsprüchen abzuhelfen. 

Empfehlung 
Sofern bei Ihnen die Steuerbefrei-
ung mit Hinweis auf die oben ge-
nannten Bezugserlasse verwehrt 
wurde, empfehlen wir Ihnen, ei-
nen entsprechenden Änderungs-
antrag zu stellen.  

 

 

 

https://home.kpmg.com/de/de/home/insights/2015/07/customs---trade-newsletter-juli-2015.html
https://home.kpmg.com/de/de/home/insights/2015/07/customs---trade-newsletter-juli-2015.html
https://home.kpmg.com/de/de/home/insights/2015/07/customs---trade-newsletter-juli-2015.html
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Veranlagungszeitraumüber-
greifende Versteuerung der 
Energie- und Stromsteuer 
erfordert eine Schätzung 
noch nicht abgerechneter 
Mengen 
BFH, Urteile vom 7. Juli 2015, VII 
R 4/14 und VII R 3/14, VII R 13/14 

Die Urteile des Bundesfinanzhofs 
(BFH) beziehen sich auf die Frage, 
ob eine veranlagungszeitraumüber-
greifende Versteuerung einer 
Schätzung der im Veranlagungs-
zeitraum noch nicht abgerechneten 
Strom und Energiemengen bedarf.  

Sachverhalt/Ausgangsverfahren 
Die Klägerin und Revisionsbe-
klagte (Klägerin) ist ein Energiever-
sorgungsunternehmen, welches 
Steueranmeldungen für den ge-
leisteten Strom bzw. das gelie-
ferte Erdgas jährlich abgab. Dabei 
wurden für das Kalenderjahr 2009 
nur die gegenüber den Kunden be-
reits abgerechneten, nicht aber die 
tatsächlich gelieferten Mengen zu-
grunde gelegt. Im Rahmen einer 
Außenprüfung stellte der Beklagte 
und Revisionskläger (Hauptzollamt 
- HZA) fest, dass sowohl zu ver-
steuernder Strom als auch zu ver-
steuerndes Erdgas nicht angemel-
det wurden und setzte die Strom- 
und Energiesteuer entsprechend 
auch für die noch nicht gegenüber 
den Kunden abgerechneten Men-
gen fest. 

Das Finanzgericht urteilte zu-
nächst zu Gunsten der Klägerin. 
Danach sei gemäß § 8 Abs. 4a 
Satz 2 Stromsteuergesetz 
(StromStG) bzw. § 39 Abs. 6 Satz 
2 Energiesteuergesetz (Energie-
StG) die voraussichtlich im Veran-
lagungszeitraum entnommene 
Strommenge anzumelden, sofern 
Ablesezeiträume später endeten 
als der jeweilige Veranlagungszeit-
raum. Nach dem Ende eines Ab-
lesezeitraums seien diese dann zu 
korrigieren. Aus § 8 Abs. 4a Satz 5 
StromStG bzw. § 39 Abs. 6 Satz 5 
EnergieStG ergebe sich, dass die 
Steuer für die Differenzmenge 

erst entstehe, wenn der Ablese-
zeitraum ende. Die innerhalb der 
Außenprüfung ermittelte Mehr-
menge hätte daher lediglich zu ei-
ner Änderung der festgesetzten 
Steuer des Folgejahres (2010) und 
nicht des Jahres 2009 führen dür-
fen. 

Urteil 
Der BFH hob die Urteile des Fi-
nanzgerichts auf. Nach § 5 Abs. 1 
Satz 1 StromStG sowie § 38 Abs. 
1 Satz 1 EnergieStG entsteht die 
Strom- und Energiesteuer grund-
sätzlich dadurch, dass geleisteter 
Strom oder geliefertes Erdgas im 
Steuergebiet zum Verbrauch dem 
Versorgungs- bzw. Leitungsnetz 
entnommen wird.  

Da in der Praxis von den Versor-
gungsunternehmen häufig vom 
Kalenderjahr (= Veranlagungsjahr 
der Strom- und Energiesteuer) ab-
weichende Ablesezeiträume vor-
gegeben werden, erlauben § 8 
Abs. 4a StromStG sowie § 39 Abs. 
6 EnergieStG eine sachgerechte, 
von einem Dritten nachvollzieh-
bare Schätzung zur Aufteilung der 
im gesamten Ablesezeitraum ent-
nommenen Menge auf die be-
troffenen Veranlagungszeiträume. 

In Fällen, in denen die Ablesezeit-
räume später enden als der Veran-
lagungszeitraum und daher die 
exakten Liefermengen zum Zeit-
punkt der Steueranmeldung (noch) 
nicht abschließend bekannt sind, 
sind die Mengen zu schätzen und 
zur Versteuerung gemäß § 8 Abs. 
4a StromStG bzw. § 39 Abs. 3 
EnergieStG im Jahr der Entste-
hung der Steuer anzumelden. So-
bald der Ablesezeitraum beendet 
ist, hat der Steuerschuldner die 
Schätzung und die darauf ange-
meldete Steuer zu korrigieren. 
Gem. § 8a Abs. 4a Satz 4 und  
§ 39 Abs. 6 Satz 4 EnergieStG ist 
die Berichtigung für den Veranla-
gungszeitraum vorzunehmen, in 
dem der Ablesezeitraum endet. 

Dabei wird nach § 8 Abs. 4a Satz 5 
StromStG und § 39 Abs. 6 Satz 5 
EnergieStG fingiert, die Steuer für 
die Differenzmenge zwischen der 
angemeldeten und der berichtigten 
Menge sei erst im Zeitpunkt, in dem 
der Ablesezeitraum endet, entstan-
den, was dazu führt, dass eine Än-
derung der ursprünglichen Steuer-
anmeldung unterbleiben kann.  

Die Voraussetzungen des spezifi-
schen Steuerentstehungstatbe-
stand gemäß § 8 Abs. 4a Satz 5 
StromStG bzw. § 39 Abs. 6 Satz 5 
EnergieStG sind jedoch nur dann 
erfüllt, wenn zur Aufteilung der im 
gesamten Ablesezeitraum ent 
nommenen Strommenge auf die 
betroffenen Veranlagungszeit-
räume eine Schätzung vorgenom-
men wurde und die voraussicht-
lich entnommene Menge entspre-
chend zur Versteuerung im Jahr 
der Entnahme angemeldet wurde. 

Unterbleibt die Schätzung und 
werden, wie in den Urteilsfällen, 
nur die abgerechneten Strom- und 
Erdgasmengen angemeldet, so 
sind die genannten Voraussetzun-
gen des Entstehungstatbestands 
des § 8 Abs. 4a Satz 5 StromStG 
und § 39 Abs. 6 Satz 5 EnergieStG 
nicht erfüllt. Die Steuer entsteht 
dann nicht in dem Veranlagungs-
zeitraum, in dem der Ablesezeit-
raum endet, sondern mangels An-
wendung der gesetzlichen Fiktion 
in dem Veranlagungszeitraum, in 
dem die (bisher nicht angemelde-
ten) Strom- und Erdgasmengen 
tatsächlich entnommen wurden.  

Die tatbestandlichen Vorausset-
zungen des § 8 Abs. 4a Satz 5 
StromStG bzw. § 39 Abs. 6 Satz 5 
EnergieStG sind gemäß den Ur-
teilsbegründungen nur dann er-
füllt, wenn die angemeldete 
Steuer auf einer Verbrauchsschät-
zung beruht, welche zur Folge hat, 
dass nach Ende des Ablesezeit-
raums und Feststellung des tat-
sächlichen Verbrauchs eine Be-
richtigung hinsichtlich der ermittel-
ten Differenzmenge erfolgt.  
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Fazit 
Mit der Einführung der steuerli-
chen Behandlung der sogenann-
ten rollierenden Abrechnung hat 
der Gesetzgeber grundsätzlich den 
praktischen Bedürfnissen der 
Energieversorgungsunternehmen 
entsprochen.  

Steuerpflichtigen, welche rollie-
rende Abrechnungssysteme an-
wenden, wird gestattet, für den 
Zeitraum vom letzten Zählerable-
setag bis zum Jahresende zu-
nächst eine nachvollziehbare 
Schätzung der Verbrauchsmengen 
der belieferten Kunden in die Steu-
eranmeldung für das betreffende 
Jahr zu übernehmen. 

Mit den Urteilen wird klargestellt, 
dass dieses Privileg nur bei ord-
nungsgemäßer Schätzung der 
steuerlichen Bemessungsgrundla-
gen gewährt wird. Überdies be-
steht kein Wahlrecht zur Schät-
zung: gemäß § 8 Abs. 1 StromStG 
bzw. § 39 Abs. 1 EnergieStG hat 
der Steuerschuldner für Strom 
bzw. Erdgas, für den bzw. das die 
Steuer entstanden ist, eine Steu-
eranmeldung abzugeben. Wie be-
schrieben, entsteht die Steuer 
grundsätzlich bei Entnahme zum 
Verbrauch. § 8 Abs. 4a S. 2 
StromStG bzw. § 39 Abs. 6 S. 2 
EnergieStG formulieren, dass, so-
fern Mengen nicht endgültig be-
kannt sind, die entsprechenden 
Liefermengen zu schätzen sind.  

Wechselrichter sind für die 
Stromerzeugung notwendige 
Neben- und Hilfsanlagen 
BFH, Urteil vom 6. Oktober 2015, 
VII R 25/14 

Der Bundesfinanzhof (BFH) hatte 
darüber zu entscheiden, ob ein 
Wechselrichter, der den aus Pho-
tovoltaikanlagen erzeugten Gleich-
strom in Wechselstrom umwan-
delt, als eine i.S.d. § 12 Abs. 1 
Nr. 1 Stromsteuerverordnung 
(StromStV) für die Stromerzeu-
gung notwendige Neben- und 

Hilfsanlage betrachtet werden 
kann. Diese Frage ist erheblich für 
die Beurteilung, ob Strom, der für 
die Funktionalität des Wechsel-
richters verwendet wird, steuer-
pflichtig oder nach § 9 Abs. 1 Nr. 2 
Stromsteuergesetz (StromStG) 
steuerbefreit ist.  

Sachverhalt 
Die Klägerin betreibt einen Solar-
park zur Stromerzeugung. Um den 
Strom als Wechselstrom in das all-
gemeine Leitungsnetz einspeisen 
zu können, werden Wechselrich-
ter zum Umwandeln des erzeug-
ten Gleichstroms in Wechselstrom 
benötigt, die zum Hochfahren und 
zur Bereithaltung externen Strom 
benötigen. Im August 2010 bean-
tragte die Klägerin eine Erlaubnis 
zur steuerfreien Entnahme von 
Strom für die Wechselrichter ge-
mäß § 9 Abs. 1 Nr. 2 StromStG. 

Das Hauptzollamt sowie das Fi-
nanzgericht lehnten die Erteilung 
der Erlaubnis und damit die Befrei-
ung jedoch mit der Begründung 
ab, dass es sich bei einem Wech-
selrichter nicht um eine von der 
Steuerbefreiung umfasste Neben- 
oder Hilfsanlage zur Stromerzeu-
gung gemäß § 12 Abs. 1 Nr. 1 
StromStV handle, sondern ver-
brauchsfertiger Strom bereits vor 
der Mitwirkung des Wechselrich-
ters existierte und somit auch 
schon in das Leitungsnetz einge-
speist werden könnte.  

Die gegen das Urteil des Finanzge-
richts eingelegte Revision der Klä-
gerin hatte Erfolg.  

Entscheidungsgründe 
Die Klägerin hat Anspruch auf eine 
Steuerbefreiung gemäß § 9 Abs. 1 
Nr. 1 i.V.m. § 9 Abs. 4 StromStG, 
da es sich bei den Wechselrich-
tern um Neben- und Hilfsanlagen 
zur Stromerzeugung handelt. 

Nach § 9 Abs. 1 Nr. 2 StromStG 
ist Strom von der Steuer befreit, 
der zur Stromerzeugung entnom-
men wird. Zur Stromerzeugung 

wird Strom unter anderem ent-
nommen, der in den Neben- und 
Hilfsanlagen einer Stromerzeu-
gungseinheit insbesondere zur 
Wasseraufbereitung, Dampferzeu-
gerwasserspeisung, Frischluftver-
sorgung, Brennstoffversorgung  
oder Rauchgasreinigung zur Erzeu-
gung von Strom im technischen 
Sinne verbraucht wird (§ 12 Abs. 1 
Nr. 1 StromStV).   

Der Wortlaut des § 12 Abs. 1 Nr. 1 
StromStV legt nach Auffassung 
des BFH nahe, dass nur die  
Strommengen von der Steuer be-
freit sind, deren Verwendung in ei-
nem engen Zusammenhang mit 
der Stromerzeugung stehen. Da-
her sind nur die Neben- und Hilfs-
einrichtungen von der Begünsti-
gung umfasst, ohne die eine 
Stromerzeugungsanlage nicht be-
trieben werden kann.  

Kriterien für die Beurteilung, ob 
eine Anlage zur Aufrechterhaltung 
der Fähigkeit, Strom zu erzeugen, 
erforderlich ist, sind die techni-
schen Erfordernisse und die recht-
lichen Anforderungen an den Be-
trieb der Stromerzeugungsanlage. 
Dabei muss laut BFH die Strom-
verwendung den spezifischen An-
forderungen der jeweiligen Strom-
erzeugungsanlage entsprechen.  

Nach dem Sinn und Zweck der Re-
gelung des § 9 Abs. 1 Nr. 2 
StromStG ist gemäß dem Urteil 
des BFH der Umfang des strom-
steuerrechtlichen Herstellerprivi-
legs nach dem Produkt zu bestim-
men, das der Hersteller in seinem 
Betrieb erzeugt und auf dem 
Markt anbietet. Ist die Produktion 
darauf ausgerichtet, als Endpro-
dukt Wechselstrom zur Einspei-
sung in das öffentliche Netz zu er-
zeugen, so erfasst die Steuerbe-
freiung sämtliche Strommengen, 
die in Neben- und Hilfsanlagen zur 
Erzeugung des Wechselstroms 
eingesetzt werden. 

Den Wechselrichtern kommt eine 
betriebsnotwendige Bedeutung 
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zu, da eine Einspeisung des im So-
larpark erzeugten Stroms in das 
öffentliche, auf der Grundlage von 
Wechselstrom betriebene Strom-
netz in technischer Hinsicht nur 
möglich ist, wenn der Gleichstrom 
zuvor in Wechselstrom umgewan-
delt worden ist.  

Somit ist der Klägerin die begehrte 
Erlaubnis nach § 9 Abs. 1 Nr. 2 
i.V.m. Abs. 4 StromStG zu erteilen 
und damit die Stromverwendung 
für die Wechselrichter von der 
Stromsteuer zu befreien, da diese 
als erforderliche Neben- und Hilfs-
anlagen i.S.d. § 12 Abs. 1 Nr. 1 
StromStV einzustufen sind.  

Fazit 
Die Rechtsprechung des BFH legt 
in diesem Fall die Begrifflichkeit 
der Neben- und Hilfsanlagen wei-
ter aus als die Vorinstanz. Zusam-
menfassend lässt sich das Urteil 
so verstehen, dass eine steuerbe-
günstigte Neben- und Hilfsanlage 
vorliegt, wenn sie entweder ein 
technisches Erfordernis zur Strom-
erzeugung darstellt oder aufgrund 
rechtlicher Anforderungen an den 
Betrieb einer Stromerzeugungsan-
lage notwendig ist.  

Der BFH bestätigt damit das uni-
onsrechtliche Herstellerprivileg, 
welches besagt, dass nur das End-
produkt, das heißt der Strom, zu 
versteuern ist, nicht aber der 
Strom, der für die Stromerzeu-
gung bzw. zur Aufrechterhaltung 
der Fähigkeit, Strom zu erzeugen, 
benutzt wird.  

Referentenentwurf des BMF 
zur EnSTransV 
Am 4. Januar 2016 veröffentlichte 
das Bundesministerium der Finan-
zen (BMF) den Referentenentwurf 
über eine Verordnung zur Umset-
zung von unionsrechtlichen Veröf-
fentlichungs-, Informations- und 
Transparenzpflichten für das Ener-
gie und das Stromsteuergesetz 
(EnSTransV) sowie zur weiteren 

Änderung der bestehenden Ener-
gie und der Stromsteuerdurchfüh-
rungsverordnung.  

Zum Hintergrund und Inhalt der 
EnSTransV 
Die meisten Steuerbegünstigun-
gen (Steuerbefreiungen, Steuerer-
mäßigungen und Steuerentlastun-
gen) in den nationalen Energie-
steuer- oder Stromsteuergesetzen 
sind als staatliche Beihilfen der 
Mitgliedstaaten anzusehen. Als 
neues Erfordernis der Rechtmä-
ßigkeit der Beihilfegewährung 
durch die Mitgliedstaaten sind so-
genannte Veröffentlichungs-, Infor-
mations- und Transparenzpflichten 
aufgenommen worden. Diese ver-
pflichten die Mitgliedstaaten ab 
dem 1. Juli 2016 zur Veröffentli-
chung umfassender Informationen 
zur Gewährung dieser staatlichen 
Beihilfen auf einer Beihilfe-Web-
site. Um dieser Verpflichtung nach-
kommen zu können, regelt die 
EnSTransV, dass begünstigte Un-
ternehmen Anzeige und/oder Erklä-
rungspflichten zu erfüllen haben. 
Nach amtlich vorgeschriebenen             
Vordrucken haben die Begünstig-
ten für jeden Begünstigungstatbe-
stand (Steuerbefreiung oder Steu-
erermäßigung) einmal jährlich eine 
Anzeige bzw. für jeden Entlas-
tungstatbestand (Steuerentlastung) 
einmal jährlich eine Erklärung bis 
spätestens zum 30. Juni des Folge-
jahres abzugeben. 

Eine Befreiung von dieser Ver-
pflichtung ist nach § 6 des Verord-
nungsentwurfs auf Antrag mög-
lich, sofern die Höhe einer Steuer-
begünstigung oder einer ausge-
zahlten Steuerentlastung in den 
vorhergehenden drei Kalenderjah-
ren nicht höher als insgesamt 
10.000 Euro war. Ein entsprechen-
der Antrag ist für das maßge-
bende Kalenderjahr bis zum 
30. Juni ebenfalls nach amtlich 
vorgeschriebenem Vordruck zu 
stellen. Die Befreiung soll für drei 
Kalenderjahre ab dem Jahr der An-
tragstellung gelten. 

Der Verordnungsentwurf enthält 
weitere konkretisierende Regelun-
gen hinsichtlich zu erteilender An-
gaben oder beizufügender Unterla-
gen, des Verfahrens der Antrags-
genehmigung zur Befreiung von 
der Anzeige bzw. Erklärungspflicht 
und der unverzüglichen Anzeige 
zum Beispiel bei Überschreiten 
der maßgeblichen Wertgrenze. 

Sobald die organisatorischen und 
technischen Voraussetzungen bei 
der Bundesfinanzverwaltung gege-
ben sind, sind die Anzeigen und 
Erklärungen von den Begünstigten 
nach amtlich vorgeschriebenem 
Datensatz durch Datenfernübertra-
gung zu übermitteln (elektronische 
Datenübermittlung). 

Die Verpflichtungen für die Be-
günstigten sollen ab dem 1. Juli 
2016 gelten, wobei für das Kalen-
derjahr 2016 nur die ab dem 1. Juli 
2016 verwendeten Energieerzeug-
nisse bzw. Strommengen anzuzei-
gen bzw. zu erklären sein sollen.  

Zu den Änderungen der Energie-
steuer-Durchführungsverord-
nung 
Zunächst soll § 23 der bisherigen 
Verordnung dahingehend ange-
passt werden, dass in einem neu 
geschaffenen Absatz 2 nur kurz-
fristig zur Prüfung oder Eichung 
von Messgeräten aus dem Steuer-
lager entnommene und unmittel-
bar danach wieder aufgenom-
mene Energieerzeugnisse nicht 
als aus dem Steuerlager entfernt 
gelten sollen. Hierfür sind Auf-
zeichnungen zu führen und die 
Wiederaufnahme in „geeigneter 
Weise“ nachzuweisen. Mit dieser 
Regelung sollen eine Steuerent-
stehung und anschließende Bean-
tragung einer Steuerentlastung 
und der damit verbundene Verwal-
tungsaufwand vermieden werden.  

§ 60 (4) wird in Anwendung des 
Urteils C 79/10 des Europäischen 
Gerichtshofs vom 1. Dezember 
2011 angepasst. Eine Steuerbe-
günstigung ist nunmehr immer 
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dann zu gewähren, wenn die Nut-
zung eines Luftfahrzeugs unmittel-
bar der entgeltlichen Beförderung 
von Personen oder Sachen oder 
der entgeltlichen Erbringung von 
Luftfahrt-Dienstleistungen durch 
ein Unternehmen dient. Flüge für 
innerbetriebliche Zwecke (Werk-
verkehr) sind der privaten nichtge-
werblichen Luftfahrt zuzuordnen. 

Weiterhin ist mit § 61a eine neue 
Regelung zur Versteuerung von 
Energieerzeugnissen in Luftfahr-
zeugen ergänzend zu der bereits 
bestehenden Regelung betreffend 
Wasserfahrzeuge (§ 61) geschaf-
fen worden.  

Unter Liquiditätsgesichtspunkten 
für die Unternehmen eventuell be-
achtlich ist die Neuregelung be-
züglich des Entlastungsabschnitts 
für Entlastungen von der Energie-
steuer gemäß §§ 53, 53a und 53b 
Energiesteuergesetz. Grundsätz-
lich soll demnach das Kalenderjahr 
Entlastungsabschnitt sein. Zwar 
ist es auch weiterhin möglich, ab-
weichend vom gesamten Kalen-
derjahr zwischen Kalenderhalbjahr, 
Kalendervierteljahr oder Kalender-
monat als Entlastungsabschnitt zu 
wählen, jedoch wird dies künftig 
nur noch möglich sein, wenn der 
Entlastungsbetrag ab dem ersten 
gewählten Entlastungsabschnitt 
mindestens 10.000 Euro beträgt. 
Eine gesonderte Beantragung des 
Kalendermonats als Entlastungs-
abschnitt, wie sie bisher erforder-
lich war, ist nicht mehr erforder-
lich.  

Zu den Änderungen der 
Stromsteuer-Durchführungs-
verordnung 
Die Regelung nach § 1a (2) zur Aus-
nahme vom Status des stromsteu-
erlichen Versorgers sollen erweitert 
werden. Hiermit reagiert das BMF 
wohl unter anderem auf eine Viel-
zahl von Praxisfällen und Entschei-
dungen des Bundesfinanzhofs 
(BFH) zur Frage der Entnahme von 
Strom durch Dritte zur Erfüllung 

von Dienstleistungen, welche ge-
genüber einem Unternehmen er-
bracht werden. Zusätzlich zur bis-
herigen Ausnahme der Leistung 
von Strom ausschließlich an Mie-
ter, Pächter oder ähnliche Vertrags-
parteien soll zudem derjenige nicht 
als Versorger gelten, der Strom 
ausschließlich zur Nutzung durch o-
der unmittelbar an elektrisch betrie-
bene Fahrzeuge (ausgenommen zu 
Zwecken des § 9 Abs. 2 und 3 des 
Stromsteuergesetz (StromStG)) o-
der an andere Unternehmen, die 
den Strom in seinem Betrieb ent- 
nehmen und ihm die daraus er-
brachte Leistung schulden, leistet. 

Diese Ausnahmen sollen nur gel-
ten, wenn ausschließlich von ei-
nem im Steuergebiet ansässigen 
Versorger bezogener Strom geleis-
tet wird.  

§ 1a (3) wird dahingehend geän-
dert, dass derjenige, der nach § 3 
StromStG zu versteuernden Strom 
bezieht und diesen weiterleistet, 
nun automatisch nicht als Versor-
ger gilt (die Notwendigkeit einer 
Antragstellung entfällt), sofern er 
Strom ausschließlich in geringem 
Umfang weiterleistet. Welche 
Mengen hierbei als geringer Um-
fang anzusehen sind, wird nicht 
definiert. Grundsätzlich soll aber 
von einem geringen Umfang nicht 
mehr ausgegangen werden, wenn 
das Leisten des Stroms mit Ge-
winnerzielungsabsicht erfolgt. 

Eine Änderung des § 12b 
StromStV ist hinsichtlich des be-
reits im Erlasswege geregelten 
Begriffs der Fernsteuerbarkeit von 
Anlagen, des Wegfalls der Rege-
lung des bisherigen Abs. 4 Satz 2 
StromStV (unverzügliche Weiter-
gabe des nach dem EEG vergüte-
ten Stroms) und der Definition des 
räumlichen Zusammenhangs er-
folgt.  

Zudem ist eine Änderung unter an-
derem des § 17b StromStV vorge-
sehen, zu dem ein weiterer Absatz 

hinzugefügt wird, der eine Erwei-
terung des Begriffes der betriebli-
chen Entnahme von Strom ent-
hält. Die Regelung soll der Ver-
fahrensvereinfachung dienen. Be-
stimmte Strommengen, die ein 
Unternehmen des Produzierenden 
Gewerbes anderen Personen bei-
stellt (zum Beispiel Wartungs-  
oder Reinigungsunternehmen), 
sollen unter bestimmten Voraus-
setzungen dem Unternehmen des 
Produzierenden Gewerbes zuge-
rechnet werden.  

Nach den derzeitigen Planungen 
soll die Verordnung zum 1. April 
2016 in Kraft treten. Das BMF hat 
den Verbänden zunächst die Mög-
lichkeit der Stellungnahme bis 
zum 3. Februar 2016 gegeben. 

AUSSENWIRTSCHAFTS-
RECHT 

Aktuelles zur Exportkontrolle 
 
Verlängerung der EU-
Sanktionen gegen Russland 
Die Europäische Union verlängert 
ihre Wirtschaftssanktionen gegen 
Russland bis zum 31. Juli 2016. 
Die Sanktionen richten sich unter 
anderem gegen russische Staats-
banken und den Im- und Export 
von Rüstungsgütern. Für die Auf-
hebung der Sanktionen ist eine 
vollständige Umsetzung des Mins-
ker Abkommens für einen Frieden 
in der Ukraine notwendig.  

Iran-Embargo – Weitgehende 
Aufhebung der Finanz- und 
Wirtschaftssanktionen 
Die Internationale Atomenergiebe-
hörde (IAEO) hat in einem Bericht 
bestätigt, dass der Iran seine Ver-
pflichtungen aus dem Mitte 2015 
geschlossenen Atomabkommen 
erfüllt und die in der Vereinbarung 
(Joint Comprehensive Plan of Ac-
tion) getroffenen ersten zentralen 
Schritte zum Rückbau seines Nuk-
learprogramms umgesetzt hat. 
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Unmittelbar nach der Bekanntgabe 
der IAEO hoben sowohl die USA 
als auch die Europäische Union 
ihre Finanz- und Wirtschaftssank-
tionen im Zusammenhang mit 
dem iranischen Nuklearprogramm 
gegen den Iran am 16. Januar 
2016 weitgehend auf.   

Unternehmen können jetzt wieder 
Geschäfte mit iranischen Unterneh-
men aufnehmen, die ihnen bislang 
durch die geltenden Sanktionen ge-
gen den Iran verwehrt geblieben 
sind. Allerdings bestehen weiterhin 
zahlreiche Verbote und Genehmi-
gungspflichten die von der Eini-
gung im Atomkonflikt nicht betrof-
fen sind, wie zum Beispiel zum 
Verkauf schwerer Waffen, fort.  

Beim Verstoß gegen die Vereinba-
rungen kann es zum Wiederein-
setzen der Sanktionen kommen 
(„snapback“). 
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